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im Verteidigungzustand begeht, wird mit Freiheits
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Verurteilung auf 
Bewährung bestraft.

§276

Straftaten einer in Gefangenschaft geratenen 
Militärperson

(1) Wer sich in Gefangenschaft befindet und frei
willig Maßnahmen des Feindes unterstützt, die mili
tärischen Charakter tragen oder militärisch zweckbe
stimmt sind oder die in anderer Weise der Deutschen 
Demokratischen Republik oder einem mit ihr verbün
deten Staat Schaden zufügen können, wird mit Frei
heitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren be
straft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer gegen andere in Ge
fangenschaft geratene Personen im Interesse des Fein
des Gewalt anwendet oder aus persönlichem Vorteil 
Handlungen begeht, die anderen Gefangenen zum 
Nachteil gereichen.

(3) Wer in Gefangenschaft geraten ist und Waffen
dienst gegen die Deutsche Demokratische Republik oder 
ihre Verbündeten leistet, wird mit Freiheitsstrafe 
nicht unter drei Jahren bestraft.

§277

Gewaltanwendung und Plünderung

Wer im Falle bewaffneter Auseinandersetzungen un
ter Ausnützung der Lage oder unter Vortäuschung 
einer militärischen Notwendigkeit rechtswidrig der 
Zivilbevölkerung Sachen wegnimmt, Vermögenswerte 
oder Kulturgüter plündert oder zerstört oder in an
derer Weise Gewalt anwendet, wird mit Freiheits
strafe nicht unter einem Jahr bestraft.

§278

Schändung Gefallener und Mißbrauch 
der Lage Verwundeter

Wer während oder nach Kampfhandlungen Toten, 
Verwundeten oder Kranken unberechtigt Sachen ab- 
oder wegnimmt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 
einem Jahr bestraft.

§279

Anwendung verbotener Kampfmittel 

Wer im Falle bewaffneter Auseinandersetzungen


